
212 Zur Chronologie einiger Papstbriefe.

besonderem Nachdruck hervorhebt. Wir erfahren hier den 
factischen Inhalt nur in der kurzen Zeile: ‘Quos (sacros 
canones) amplectentes, prioribus (sc. constitutionibus) adheremus, 
posteriora penitus abdicantes’, immerhin besonders für Wido 
ein nicht miszuverstehender Bezug auf die Investiturbestim­
mungen. Ein Schüler, der über dieses Thema zu schreiben 
hatte, würde sich mit solcher gelegentlichen Bemerkung nicht 
begnügt haben.


